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@ Veroffentlicht am 24.03.1993

Rechtssatz

Der Mitwirkungspflicht kommt dort Bedeutung zu, wo ein Sachverhalt nur im Zusammenwirken mit der Partei geklart
werden kann, wenn also der amtswegigen behordlichen Erhebung im Hinblick auf die nach den materiell rechtlichen
Verwaltungsvorschriften zu beachtenden Tatbestandsmerkmale faktische Grenzen gesetzt sind. Trotz der Bestimmung
des§ 25 Abs 2 VStG, wonach die der Entlastung des Beschuldigten dienlichen Umstande in gleicher Weise zu
bertcksichtigen sind wie die belastenden und die Behorde aufgrund des Offizialprinzips zur amtswegigen Ermittlung
verpflichtet ist, besteht eine Mitwirkungspflicht des Beschuldigten. Es ist daher Sache des Beschuldigten, Tatsachen
und Beweise zur Widerlegung der ihm vorgeworfenen Verwaltungsibertretung bekanntzugeben, so dal3 die Behdrde
in der Lage ist, durch entsprechende Erhebungen und durch die Aufnahme der angebotenen Beweise den
malgebenden Sachverhalt festzustellen. Wenn nun der Beschuldigte von Anfang an erklért, das Fahrzeug zu
bestimmter Zeit an einem bestimmten Ort nicht gelenkt zu haben und im Berufungsverfahren erklart, dal3 drei
namhaft gemachte Zeugen im Fahrzeug mitfuhren, die sich im Lenken abwechselten, jedoch nicht gesagt werden
kénne, wer tatsachlich zum bezeichneten Zeitpunkt am bezeichneten Ort gefahren ist, ist die Mitwirkungspflicht
soweit erflllt, daR Uber Zeugen der tatsichliche Lenker nicht mehr ermittelt werden kann. Uberdies ist bei einer
solchen Mitwirkung es nicht zuldssig, auf die Lenkereigenschaft des AuRernden zu schlieBen. (Einstellung des
Verfahrens)

Quelle: Unabhéangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/25
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1993/03/24 KUVS-1503/5/92
	JUSLINE Entscheidung


